
Bahnübergänge GREDL

Auflistung
von ROTH nach HILPOLTSTEIN

km 0,0 bis km 10,7

Staats-/Wohn-/Kreisstraßen (technisch gesichert)                                6
Wohnstraße (nicht-technisch gesichert)                                                  1
Weg mit Ortsverbindungsfunktion (nicht-technisch gesichert)           1
Feldwege/Privatübergang (nicht-technisch gesichert)                        12 
Fußwege (Umlaufsperre)                                                                             2

22

Nicht gelistet: Überführung Belmbrach

AK-Verkehr HIP – Wolf Bandemir – 28.09.2020









Km 0,2 Bahnhofstrasse - Fußweg

technisch gesichert mit Umlaufsperre

1



Km 0,4 Anton-Seitz-Weg  Wohnstraße

technisch gesichert

2



Km 1,0 Münchner Straße Staatsstraße

technisch gesichert

3



Km 1,0 Kellerweg  Wohnstraße

technisch gesichert

4



Km 1,4 Ott-Schrimpff-Straße  Wohnstraße

technisch gesichert

5



Km 1,9 Am Hasenbühl  Wohnstraße

technisch gesichert

6



Km 3,7 Feldweg

nicht-technisch gesichert 

7



Km 3,9 Feldweg

nicht-technisch gesichert 

8



Km 4,8 Feldweg

nicht-technisch gesichert 

9



Km 5,3 Feldweg

nicht-technisch gesichert 

10



Km 5,4 Feldweg

nicht-technisch gesichert 

11



Km 5,9 Steinbacher Weg  Wohnstraße (?)

nicht-technisch gesichert 

12



Km 6,5 Wernsbacher Straße  Kreisstraße

technisch gesichert

13



Km 7,3 Feldweg

nicht-technisch gesichert 

14



Km 7,8 Feldweg

nicht-technisch gesichert 

15



Km 8,1 Feldweg

nicht-technisch gesichert 

16



Km 8,8 Weg mit Ortsverbindungsfunktion

nicht-technisch gesichert 

17



Km 9,2 Feldweg

nicht-technisch gesichert 

18



Km 9,6 Feldweg

nicht-technisch gesichert 

19



Km 10,1 Privatübergang

nicht-technisch gesichert 

20



Km 10,3 Feldweg

nicht-technisch gesichert 

21



Km 10,7 Fußweg

gesichert mit Umlaufsperre

22



Straßenklassen und Zuständigkeiten (Träger der Straßenbaulast) 

3) Staatsstraßen 
Träger der Baulast für Staatsstraßen ist der Freistaat Bayern. Straßenbaubehörde ist das 
jeweilige Staatliche Bauamt. 

4) Kreisstraßen
Träger der Straßenbaulast sind bei Kreisstraßen die Landkreise und kreisfreien 
Gemeinden. Straßenbaubehörden sind grundsätzlich die Landkreise und
kreisfreien Gemeinden selbst, 

5) Gemeindestraßen 
Unter den Begriff der Gemeindestraßen fallen Gemeindeverbindungsstraßen, die den 
nachbarlichen Verkehr der Gemeinden oder der Gemeindeteile untereinander vermitteln, 
und Ortsstraßen, die dem Verkehr innerhalb der geschlossenen Ortslage dienen. Die 
jeweilige Gemeinde ist Träger der Straßenbaulast und Straßenbaubehörde. 



6) Sonstige öffentliche Straßen 
a) Öffentliche Feld- und Waldwege sind Straßen, die der Bewirtschaftung von Feld- und 
Waldgrundstücken dienen. Zu unterscheiden sind die ausgebauten und die nicht 
ausgebauten öffentlichen Feld- und Waldwege: 

- Ausgebaute öffentliche Feld- und Waldwege: Träger der Straßenbaulast und 
Straßenbaubehörde sind die Gemeinden. 

- Nicht ausgebaute öffentliche Feld- und Waldwege: Träger der Straßenbaulast 
sind diejenigen, deren Grundstücke über den Weg bewirtschaftet werden. 

b) Beschränkt-öffentliche Wege sind Straßen, die einem beschränkt-öffentlichen Verkehr 
dienen und eine besondere Zweckbestimmung haben können, z.B. Friedhof-/Kirchen-/
Schulwege, Wanderwege und Fußgängerbereiche. Träger der Straßenbaulast sind die 
Gemeinden. 

c) Eigentümerwege sind Straßen, die von den Grundstückseigentümern in 
unwiderruflicher 
Weise einem beschränkten oder unbeschränkten öffentlichen Verkehr zur Verfügung 
gestellt werden und keiner anderen Straßenklasse angehören. Straßenbaulastträger sind 
die Eigentümer. 

Bloße Privatwege sind von den oben genannten Straßenklassen abzugrenzen. Sie sind 
nicht gewidmet und damit auch nicht in das Straßenbestandsverzeichnis eingetragen. 





Voraussetzungen für Kreuzungen

Anforderungen werden bestimmt durch Höchstgeschwindigkeit, Anzahl der Zugfahrten, 
Verkehrsaufkommen (…nicht: Zuggattung)
(Quelle: Konzernrichtlinien DB-Netz)

• Die Ril 815 ist die Grundlage aller Planungen an Bahnübergängen.

• Lichtzeichen ohne Halbschranken oder Schranken an eingleisigen Nebenbahnen mit einer Geschwindigkeit gleich kleiner 80 
km/h sind zulässig, wenn schwacher oder mäßiger Straßenverkehr nach der EBO, nur geringer Fußgängerverkehr vorliegt 
und maximal 40 Züge pro Tag verkehren

Unterschieden werden

- Privatwege

- Gemeindewege

- Öffentliche Wege/höherwertige /(Staats-) Straßen

„Aufhübschen“ (=Ertüchtigen / Ausbau):

- Kosten pro Übergang € 200 – 300 000

- Je 1/3 finanziert von Bahn / Land / Kommune

- „Klinken putzen“



Ü  - Übersicht auf die Strecke + 
Andreaskreuze und/ oder Pfeifsignale 

tS - technische Sicherung (Lichtzeichen, 
Lichtzeichen mit Halbschranken, 
Lichtzeichen mit Schranken)

P - Pfeifen

Lf - Langsamfahrstelle






